
Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 19. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften/Portugiesische Republik 

(Rechtssache C-245/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Freizügigkeit — 
Freier Dienstleistungsverkehr — Niederlassungsfreiheit — 
Schrittweise Anpassungen nach dem Beitritt der Republik 

Bulgarien und der Republik Rumänien) 

(2009/C 113/22) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: P. Andrade und H. Støvlbæk) 

Beklagte: Portugiesische Republik (Prozessbevollmächtigte: L. 
Inez Fernandes und F. Fraústo de Azevedo) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Maßnahmen, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2006/100/EG des Rates vom 20. November 2006 zur Anpas
sung bestimmter Richtlinien im Bereich Freizügigkeit anlässlich 
des Beitritts Bulgariens und Rumäniens (ABl. L 363, S. 141) 
nachzukommen 

Tenor 

1. Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtun
gen aus Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2006/100/EG des Rates 
vom 20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien 
im Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und 
Rumäniens verstoßen, dass sie die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukom
men, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen hat. 

2. Die Portugiesische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 183 vom 19.7.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 12. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften/Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-289/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
96/82/EG — Art. 11 Abs. 1 Buchst. c — Externe Notfall
pläne — Nichtumsetzung innerhalb der vorgeschriebenen 

Frist) 

(2009/C 113/23) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: G. Rozet und A. Sipos) 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg (Prozessbevollmächtigter: 
C. Schiltz) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Versäumnis, externe 
Notfallpläne für Maßnahmen außerhalb von Betrieben zu erstel
len, die unter Art. 9 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. 
Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. 1997, L 10, S. 13) fallen 

Tenor 

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Ver
pflichtungen aus Art. 11 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 
96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen ver
stoßen, dass es innerhalb der vorgeschriebenen Frist keinen exter
nen Notfallplan für die unter Art. 9 dieser Richtlinie fallenden 
Betriebe erstellt hat. 

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 223 vom 30.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 12. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften/Hellenische Republik 

(Rechtssache C-298/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2006/22/EG — Rechtsangleichung — Sozialvorschriften für 
Tätigkeiten im Kraftverkehr — Keine fristgerechte Umset

zung) 

(2009/C 113/24) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: N. Yerrell und I. Chatzigiannis) 

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: N. Daf
niou) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Kein fristgerechter Er
lass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 über Mindestbedingungen für die Durchführung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 
des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftver
kehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Ra
tes (ABl. L 102, S. 35) nachzukommen
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Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. März 2006 über Mindestbedingungen für die 
Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und 
(EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tä
tigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
88/599/EWG des Rates verstoßen, dass sie nicht die Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, 
um dieser Richtlinie nachzukommen. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 223 vom 30.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 24. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften/Großherzogtum Luxemburg 

(Rechtssache C-331/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Umwelthaftung 
— Richtlinie 2004/35/EG — Vermeidung und Sanierung 

von Umweltschäden) 

(2009/C 113/25) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: G. Rozet und U. Wölker) 

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg (Prozessbevollmächtigter: 
C. Schiltz) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Versäumnis, die Be
stimmungen zu erlassen, die zur Umsetzung der Richtlinie 
2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sa
nierung von Umweltschäden (ABl. L 143, S. 56) erforderlich 
sind 

Tenor 

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Ver
pflichtungen aus Art. 19 der Richtlinie 2004/35/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschä
den verstoßen, dass es innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht 
alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, die erforder
lich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 272 vom 25.10.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 12. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften/Königreich Belgien 

(Rechtssache C-342/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
96/82/EG — Art. 11 Abs. 1 Buchst. c — Versäumnis, externe 

Notfallpläne zu erstellen — Unvollständige Umsetzung) 

(2009/C 113/26) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: G. Rozet und A. Sipos) 

Beklagter: Königreich Belgien (Prozessbevollmächtigter: T. Ma
terne) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Versäumnis, externe 
Notfallpläne für Maßnahmen außerhalb von Betrieben zu erstel
len, die unter Art. 9 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. 
Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. 1997, L 10, S. 13) fallen 

Tenor 

1. Das Königreich Belgien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 
zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefähr
lichen Stoffen, geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2003, verstoßen, dass es nicht für die Erstellung eines externen 
Notfallplans für alle unter Art. 9 dieser Richtlinie fallenden Be
triebe gesorgt hat. 

2. Das Königreich Belgien trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 285 vom 8.11.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 12. März 
2009 — Kommission der Europäischen Gemein- 

schaften/Republik Slowenien 

(Rechtssache C-402/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2004/35/EG — Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanie
rung von Umweltschäden — Nichtumsetzung innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist) 

(2009/C 113/27) 

Verfahrenssprache: Slowenisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: U. Wölker und V. Kovačič) 

Beklagte: Republik Slowenien (Prozessbevollmächtigter: A. Vran)
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